
• Aufgaben nach StVO 
• Wildschadensverfahren 
• Sozialwesen 
• Vereine 
• Spielplätze 
• Wohngeldstelle 
• Fundtiere 

 
 
 

Aufgaben des Sozial- und Ordnungsamtes: 
 

• allgemeine Ordnungsangelegenheiten   
• Gewerbeamt       
• Jugendarbeit       
• Schule / Kita       
• Kultur und Bibliothek      
• Fischereischeine      
• Freiwillige Feuerwehren     

 
 

Jede Gemeinde steht gemäß § 28 (2) Satz 1 
GG in der Pflicht eine Feuerwehr zu 
unterhalten. Dabei handelt es sich um eine 
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe der 
örtlichen Gemeinschaft, wie beispielsweise 
auch Kindergartenplätze in der Gemeinde 
zur Verfügung zu stellen. 
Um diese Bestimmungen gewährleisten zu 
können, haben Bürger der Gemeinde 
Rechte und Pflichten, welche sie an der 
gemeindlichen Selbstverwaltung 
verantwortlich mitwirken lassen, nach  
      

  
 
Hier zu sehen ist die Regionalschule Krakow am See, die auch zu den pflichtigen 
Selbstverwaltungsaufgaben des eigenen Wirkungskreises zu zählen ist (§ 2 (2) KV-

MV). Sie ist die größte Schule im ganzen 
Amtsbereich (September 2008: 328 
Schüler), wobei es sich um Grund-,   
Haupt- und Realschule handelt. Außerdem 
weist sie eine hochwertige Sporthalle auf, 
die der Entwicklung der Freizeit- und 
Jugendeinrichtungen für die Einwohner der 
Stadt ein Vorteil ist. Eine weitere Schule  
im Amtsbereich ist die „Johann-Pogge-
Schule“ in Lalendorf (September 2008: 269 
Schüler).  

Grundlage des § 19 (1) KV-MV. 


